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Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

PRÜFZEUGNIS

Auftraggeber:

Art des Prüfmaterials:

Bezeichnung
des Prüfmaterials:

Probenahme:.
Inhalt des Antrags:

Geltungsdauer
des Prüfzeugnisses:

Nr. PZ-Hoch-090125
Endotherm Brandschutz GmbH

Universität des Saarlands (Geb. 34)

0-66123 Saarbrücken

Feuerschutzmittel zur Ausrüstung von Zellulosefasern
(ausgenommen Jute)

"EUCAM - Textil"

durch den Auftraggeber

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse
B1"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1

31. Mai 2014*)

Ergebnis: Mit Feuerschutzmittel "EUCAM-Textil" ausgerüstete
Zellulosefasern von 250 g/m2 bis 300 g/m2_ ausgenommen Jute­
mit einer Nassaufnahme von 1,1 Liter Feuerschutzmittel pro kg
Gewebe erfüllen frei hängend oder im Abstand größer 40 mm zu
gleichen oder anderen flächigen Baustoffen die Anforderungen
der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach
DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Dieses Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 2 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer1, verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.
Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen
verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen I bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelien Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach
Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

*) Verlängerung auf Antrag.




